
Vereinbarung 

über 

die Leistung einer jährlichen AVAL-Provision 

 

 

1. Für die von der Stadt Soltau übernommenen Ausfallbürgschaften für Darlehen 

der Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG erhält die Stadt Soltau von der 

Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG eine jährliche AVAL-Provision 

 

2. Die AVAL-Provision beträgt ein Prozent der zum 31.12. des Vorjahres 

bestehenden Darlehnsrestschulden, für die Bürgschaften der Stadt Soltau 

vorliegen. 

 

Der Betrag ist zum 30.06. eines jeden Jahres an die Stadt Soltau zu zahlen. 

 

3. Diese Vereinbarung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. 

 

 

 

Soltau,       Soltau, 

 

Stadt Soltau     Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG 

 

 

 

(Brockmann)     (Töpfer) 

Bürgermeister     Geschäftsführer 


